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§PUU8 i .

Oftmalige Untersucht und Prüfung geistlicher Verstmmlungeff
ist die Starke geistlicher Zucht / die Stütze deren Ordens - '

Satzungen . Der Catholischer ^ ' rillsmimscher Kirchen - Rath hat
Dahero wohl einsichtig , und nachdrncksam verordnet , ^daß der
Bischof allinge in scinenr Kirchsprengel gelegene ^ ollLZia , und
Gotteshäuser , so oft Er es nöthig erachte , viliciren , die Endende
rrrwegige Mißbrauche abstellen , und den Glanz der ersteren < aftung ,
so viel möglich , ruckbefördcren möge . ( -->) Ohne daß hicwleder eine
immer erdenkliche Befteyung schützen , oder handhaben möge .

§pbu8 L .

Je tiefere Wurzeln das Uebel gegriffen , und je langer der Misbrauch
auf verkünsrelte Vorstellungen nachgesehen worden , desto beschwer¬
licher fallet es , die verderbte und zu lang angewöhnte Natur in den
Geist Gottes , und hieraufgebaute Ordens - Rcgcin ruck zu leiten . Jene ,
welchen die Lmcucen - mäßige Obliegenheit unbekannt ist , betrachten
die nöthige Vorkehrungen , als eine Absicht , die misbrauchte Ver -
faßung umzustürzen , und die von zügelloser Freyheit zu weit einge¬
nommene Geistliche suchen des Endes all gehaßigste Abschilde -
mngen zu verbreiteten .

§ ? ÜU5 Z .

Das in Cöllnischem Erzbisthum gelegene sogenannte LolleZmm
VVeläenbacenlü wäre von seinem wahren lrrllimc , und Lcacucen -
maßiger Verfassung völlig abgewichen . Alle vorherige der Kirchen ,
und dem gemeinen Wesen ersprießliche Verrichtungen waren ein¬
gestellet , der Müßiggang , die Ausschweifungen , und hievon sich
erströmende böse Folgen so tief angerissen , daß ölest Geistliche , welche
ehedem ihrer Verdiensten halber zu Kaiserlichen , und des Reichs Ka -
planen erhoben waren , von sich ganz abgestattet , nur zur Aergerniß
des wohl denkenden kublici geworden ; die Regellose Frcnhcit wäre so
weit getneben , daß jeder willkührtg auf schlechten Wirthsbanken gar
gegen Erlegung geringfügiger Abgab ganze Nachten hindurch herum
schwärmen konnte . Du edelste Vtlftungs - Pfründe wurden ver¬
kauft , und der geringe Ueberrest mit großem Schuldenlast beschweret ,
die Wohnungen hingegen in den äußersten den Umsturz drohendeu
Unstand versitzet , so daß , wenn nicht oberhirtliche Vorsorg zu Hand
genommen worden , alles in wenigen Jahren zertrümmelet , und
untergraben wäre .

§PÜU 8 4 .

Vielfältige ErzbischöflicheErinnerungen , heilsame Vorschriften ,
und abgehaltene Vibrionen schlugen jedesmal unfruchtsam aus .
Vernunft , und Lsnonisihe Satzungen erforderten allst , daß dieQuel ,
woraus alle diese Mißbräuche entstunden , gestopfct , und die Berge -
rissen aus der Wurzel gehoben würden . Der hieben unumganglicf
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nöthiger Ernst und gehöriger Nachdruck veranlaßte gewöhnlicher
maßen großes Geschrey , und das nur die Oberfläche einsehendes
kubiern ließe sich davon bethören , solchem unverdienten Glauben
beyzulegen . Dieses wäre die Vtütze , und unvermurheter Anlaß ,
daß bey dem hochpreißlichstem Kaiserlichen Reichs - Hofrath selbsten
auf Grund - Beschicht irrige Vorspiegelungen allerhöchst - kaiserliche
Befehle erschlichen , und dafürgehalten worden , daß die Vilüacion
nur zum Schein , der Ziel hingegen gewesen wäre , das Lollegium zu
unterdrücken , und dessen Verfassung völlig umzustürzen .

> §pku8 5 .

So rein , und gottselig nun Hiebey die erzbischöflicheAbsicht gewesen ,
und unabänderlich ist , so weniger Anstand hat der apostolische Stuhl ,
und Seine päbstliche Heiligkeit genommen , nach genauer Prüf - und
Einsicht der Sachen den Ungrund deren von Seiten des OoIIeZii an¬
gebrachten vermeintlichen Beschwerden zu erkennen , und die von Or¬
dinariats - wegen erlaßene Verordnungen , als dem wahren Geist des
lnlticuti angemessen zu bestattigen .

Seine Churfürstliche Gnaden tragen den von Gott anvertrauten
höchsten Hirtenftab nur in Milde , und Gerechtigkeit weltbekannter¬
maßen dergeftalten , daß vätterliche Liebe auch in nöthiger Strenge
sich verpaare , und letztere nur dahin angewendet werde , um denen aus
eigener verderbten Neigung verblendeten Jrrwegigen den Weeg ihres
Heils , und die feyerlichst beschworne Satzungen anzuweisen .

Damit nun das Lublicum selbst einsehe , daß von dieser dem gnä¬
digsten Erzbischofen höchst - angestammter Eigenschaft in der Weiden -
bacher Sachen nicht abgewichen seye , hat man diensam erachtet , die
wahre Lregenheit mittelst gegenwärtigen Abdruck um so mehr autzu -
klären , daß jene , welche durch widrige im Druck verbreiteter Stücke
etwa an Vorurtheil gebunden worden , sich unpartheyisch eines Best
ftrcn bescheiden mögen .

§pkus 6 .

Nachdem die deutsche Clerisey von ehemaliger gemeiyschaftlicher
Lebensart abgewichen , hat Gerhard Groot von Deventer sich be¬
sonders beeiferet , selbige nach Vorschrift des Loncllü ^ Hui8§rLaenli5
herzustellen . I

Sein Institut bestünde darauf , daß ohn - klösterliche Gelübden die
vergesellschaftete Geistliche als Brüdere ohne Eigenthum in Keuschheit ,
und Gehorsam ordentlichen Gottesdienst halten , eigenes , und anderen
Seelenheil beförderen sollten , damit sie aber ohne Bettelstab sich ehr¬
bar nach dem Beyspiel deren Apoftelen ernähren möchten , wollte
Gcrhardus , daß sie ohne Unterlaßung deren geistlichen Uebungen
einen ehrbaren Gewinn durch geziemende Hand - Arbeit zu suchen hät¬
ten . Ein damaliger Abt zu St . Pantalwn Übergabe des Endes
denen Brudern einen ihm zugehörigen Ort WeideMch genannt .

Hierauf
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Hierauf wendeten sie sich zu dem Erzbischofen , und Churfürsten
zu Cölln ^ Ueocivl ILU8 6e Moila , Höchstwelchcr nach von Ideolo¬
gischer , und goristischcr Hacultät eingenommenen Gutachten in Be¬
tracht des rühmlichsten Lebenswandels - vermehrten Gottesdienstes ,
und preislichster Beschäftigung das Institut , jedoch dergestaltcn be¬
stätiget ; lxelsrvames Istosiis , stolteri' s i>Iosti' is aucstoricatem prcs -
mistu stgmcä ioterpl -etgnäi , äsLlürsnäi , slicjug eiä scläensi , leu
cüminuenäi joxca rei cjnalicatem . Anlag tüb> Ist . i . Anlag lnir

I .
§pstus 7 .

Ihre Beschäftigung wäre hauptsächlich dahin gerichtet , bey-,damals
noch nicht erfundener Buchdruckerey andere Klrchen init zierlich ge¬
schriebenen Ivlistaben , Bibeln , fort andern geistlichen Büchern zu
versehen , fromm und eingezogen lebende andere Geist - und Weltliche
in geistlichen Uebungen , auch Speis und Trank gegen geziemende
Belohnung zu unterhalten , oder die zu ihnen verwiesene ausschwei¬
fende Geistliche in dem wahren Weg des Heils durch Luetische Lehr ,
und sonstige Andachten ruck zu leiten , hiedurch wurde die Anzahl ver¬
mehret , und Pabst LuZenius IV . aufErzbisthösiichcs Vorwort be¬
wogen , ihnen die Erbauung eigener Kirchen pro W , -L lms sommms
commLoläli 'ous 1ms prLjoäicio camen LsLlstiL karoslstäjiä zu Vcr - Mlag sud
statten . Anlag lüt > ist . 2. . 14 . 2 .

Dieses hatte so ersprießlichen Fortgang , daß auf weitere Erzbischöst¬
liche Vorstellung Pabst LoZsoius I V . den Abhang von der Pfarr¬
kirchen in denen mehrftcn Puncten gehoben , und die Versammlung
in ein LoIIenium mit dem sirTälssc (^ snomLorum Lommumcer viveu -
tium erhöhet , mit der vom Erzbischofen lüsoäoriso jedoch westnt -
lich bedungener Erklärung , üstväwa ^ l-sstispilLopi , öc 8uLLelIorum
/ cucboi ' icacL . Solcher vorbehaltener oberhirtlicher Gewalt gemäß
verordnete Hieoäoricus ferner , daß ein regulär Oberer Namens
zeitlichen Erzbischofen das <6oI ! soium jährlich viliciren möchte , mit
der dicscul Erzbischösiichen LomwMrio zugestellter Macht , reü -aLIa -
rios ^ ucborit3cs / . roniepiiLOpali 6s äomo expe ! Ien6i , dann fMltrs
mit der ausdrücklichen Erklärung : I>lol) i8 camsn ) L 8uLLsstoribuL
nolil -is nolirä vilicacione oräiNÄSiä ) sIÜ8 sicsa prLmilia opporcuuis
sempso lälvis , Lc rslervacis . Anlag iut > z . ( ö ) ^

Hpstus 8 .

Sie bildeten folglich keinen neuen Orden aus , sondern die Lebens -
Richtschnur wäre jener gleich , welche die an einigen Oertern schon
damals bestandene 8emw2l -ia ^ rs !st - <L I^ pissopgüa vorgeschrieben hat¬
ten , und hauptsächlich dahin zielten , unter or6ilyrischer Lenkung
sich , und der Kirchen nützliche Mitwirker abzugeben , ( c )

In dieser ursprünglichen Verfassung bestunden sie , als der wegen
burgundischen ^ cldzug zu Cöcln anweftnder Kaiser bHäerieus in ^ o .
1475 . mildest bewogen worden , selbige jedoch mit dem ausdrücklichen
—_ __ BAn -

Qelönius äe ina ^ nir . Livir . Lolon .
(<,-) V3N kchcn Z . L . V . p . 2 . lir . i . c . i . L 4. kleuri in Inistu Liinon . p . 1 .

c . 20 - s) . 1 . äe Uouvrsr DU. Lsn . 1 . n . 4Z .
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Anhang .- so lang sie bey solcher Verfassung beharren würden , unter
kaiserlichen allerhöchsten Schutz zu nehmen , und sie als kaiserliche ,
und Reichs Kapläncn zu erheben .

Kplluz 9 .

<r> ie bereits von dem Oonollio ^ quitzranenii unter besonderer Be -
gnebmigung des Kaisers I- uäoviei ? ii festgestellte Richtschnur : uc Mo
j^ piscocho in Lpieicualib ^ S ) cempoi°g ! ibu8 subjsLki 6nc ch ) wäre dem
Urständ , und dein Institut gar zu wesentlich angemessen , als daß
der alleMchster Schutzgeber ällergnädigft gcmennet gewesen wäre ,
hiewicder eine solche Bcfreyung zu ertheilen , welche mit der ge -
handhabter Verfassung unvereinbarste !) gewesen , auch von weltlicher
höchster Macht nicht einmal abbangen konnte , sondern der Kirchen
ledig eigen wäre , gleichwie die allerhöchste Vorfahren bereits zum
Reichsgcsatz erkläret hatten . Merkwürdig seynd hierüber die Wörter
des UudoviLi ? ii , da Allerhöchft - Derselbe viele Stiftungen in kaiser¬
lichen Schutz genommen hatte . Leä ns Yuju8 llecreti Laula in coeno -
büs Lonüicuci Nonaclu contra suum inLipianc lüperbirs
Lpilcopum , prLLävimus omnern occaüonem gmpuranäam , negus
locum äiabolo äanllum , wlva l 'cilicec in omnibns ancboricacc
^ ocelkace chuscopi in cunÄ >8 eccleliaiHcT reZulX Uilciplinis ( e ) die da¬
malige sowohl , als nachhero regierende Erzbischofen , und Chur¬
fürsten baden auch jchin über die ^ pirimalia , und ^ emporaüa dieses
^ o ! ic§j > die Oräinariacs - Rechten ohne Ausnahm bishiehin ausgeübt .
Anfänglich hatte zwarn HreoäoriLN8 einen ! kieLkorl zu Wesel , oder
zu Münster , an welchen beyden Oertern gleiche Versammlung wäre ,
die VilMtion lülva proprra , L oräinariä übertragen , wie aber selbige
wegen Entlegenheit selten vollstrecket wurden , haben zeitliche Erzbi -
schöfe höchst sechsten durch nachgesetzte (MmmMi -ien die Visitation ? ?
abgehalten , untaugliche kkeLkore8 abgefttzet , andere unter Vorsitz
solchen iüommMrü erwählen lassen , andere Geistliche zur Bildung ,
und (üorreLiion dorthin , jedoch gegen Zahlung Kost und Trank ver¬
wiesen , deren Temporaüen halber gute Ordnung vorgeschrieben , fort
sonstige gui ' i86iLk >ons - ^ Äu8 ungestört ausgeübt . Anlagen lud dl . 4 . 5 . 6 .

Selbst die päbstliche IVorsLkona , welche denen (iolleZien , und
Kirchen ehedem so häufig ertheilet worden , folgerten keine Entwicke¬
lung jenes Bands , womit selbige ihremBischofen unterworfen waren .
1^ 08 cibl relpooäemus ) ist der apostolischer Ausspruch , guoä per
Iicel-33 Uujuimoch ab kpilcoporum luornm poreskacc minime Mbtra -
bancnr . ( / ) Ein anderes ist auch aus dem hiebt !) lud ^ . 7 . angebogenen !
kaiserlichen ? roceÄono UNI so weniger zu ermessen , da allerhöchst
- ichs nur in gcneral - gewöhnlichen Ausdrücken abgefassct , und die
wahre Verfassung somit den teuren - mäßigen Unterwurfbezielct .

§pbu8 6 .

( ü ) 8irw. onä aä Lonc . ^ ^ uil^ ranLnso n » ca 4 .
( e ) van Ulchn in Mit . ropaAuium contra niinias exLinpt . reZ . 4 . , tterrius

c! o jacliraca exempr . 8e <U . 2 . § . 22 - ich . aääamr intra l)' 4 ; . Uchuo chäl -

cara im ^ orialia .
^/ ) 0 . ex parcc: rna äs privü . Uenecl . XIV . 1 ' om . 1 . LuU . LonlI . 76 . van

Mchn , üerlius l . c .
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§PÜU5 lO .

Durch die gemeinnützliche Beschäftigung hatten diese damals auf-
erbaulich lebende Geistliche verschiedene unbewegliche Stücke unter
Chur - Cöllnischcr gnädigster Begünstigung indem Erzstist erworben ;
nachdem aber die Nachfolger Fleiß , und anstehende Bewerbung auf
die Veite gesctzct , haben sie angefangen 8cipenäis iVlillsrum in andern
Kirchen nachzusuchen . Dieses wäre der erste Anlaß die Studien zu unter¬
lassen , von eigener Kirchen̂ und dessen Gottesdienst sich zu entfernen ,
den ganzen Morgen in der Vtadt und Wcltlichkeit herum zu wandern .
Der Müßiggang , die damit verknüpfte Ausschweifungen waren die
betrübte Quell , woraus die ärgste Folgen^ geflosscn , die Geistliche
waren so weit abgearttt , daß iie in der Vtadt nut keinem andern
krTäicsc beehret wurden , als die versoffene Weidenbacher . Sie er¬
röteten selbsten ferner des rnit dem Abwich von ihrem Institut , und
ursprünglicher Verfassung ohne deme erloschenen Ehren - Karakters :
eines kaiserlichen , und Reichs Kaplanen sich zu bedienen .

§PÜU3 n .

Wie sehr nun die Weidenbacher von ihrem wahren Institut abge¬
wichen , darüber machen die schon unter Erzbischosen , und Chur¬
fürsten Llememe höchstseligsten Andenkens abgehaltene ? ro -
cocotiä Vilicscionum den nur gar zu sehr überzeugenden Beweis .

Die hieraus schon im Jahr 1756 . erfolgte lud bl . 8 . angebogene Anlag luk»
Erzbischösiicye Verordnung ist so merkwürdig - als nachdruckiamen ^ - 8 -
Jnuhalts : MuIupIicscL lunc äs 3NNO in 3NNUM prLvariLscione8 , äil -
lipscs eä msgns psr8 bonorum , HUT cum pii kunäacores aä LolleZii
äocscionem reii ^ uerunc , cum pr ^ äseelsorum veürorum pal-sicss , Lc
curs csconomica eonl 'ervsvic ; omnis äeeor vicL Lo ! ie ^ i3li3 83Leräocum
in eommum vrvencium per äeceliäbilsm , sär -enscam ^ us lieencism
cjus ^ usverlum Lurticsnäl sä popin38 <8c obleurs ärvercieuls sbieäko
puäore cranseunäi , nun lins enormi (^ leri äc populi lesnäslo evsnuic ,
jnüicuci lsluberrimi brscrum Lorms äeeuscjue periic per tceäss äome -
lliess slceresciones ul ^ ue säpuäenäss exprodrsciones , ne in i' nümL
cjuiäem plebe colsrsbiies , öc vexsciones üumanL euieunc^ us ioLiecsci
msxime pernieiolsS ) äc eo msZis sbominabiles in vobis , <̂ uo plures
üskeci8 sä frscernsm esricscem , eoäsbicscionem odiiAscione8 , vellrä
corsm Oeo , L iüolleAio pubiiee fsäiä promilüons 1sneica8 , imo eon -
L'eeracT Oeo msnu8 , ĉ uiäu8 in cremenäo Lserineio /^ Znum immseu -
l ^ cum , psei8 äonscorem cr3Ä3ci8 , sä äsmnarsm per lsero 3 esnone8 ,
LLÜorribili pcenä exLOMMUniescioni3punic3Mpereuüionem sli ^ uories
procenlie lunc ; pr ^ cerea Wsli Oeu8 nolii8 vencer etlec , prineipuii ^
tLpe cura tcnc sli ^ uibus vettrum äs eibo , äe pocu , äs reeresrionibu
ui ^ ue säeo , uc snniverlsris pro snimsrum torlsn in Üsmmi8 piscu ! ,
riäu8 purbzrorii lulpirsncium , ^ vsltrs suxilis exlpeeisncium retriZ
rio tunäscs per slicpioc snnorum äeeurlum eo lolo luv piLcexru ince -
miä 's 6nc , ^ uis vmum non äscur , (^ uoä psupercs8 , Lr äeeums ;
äeäics stiorum eulps , sliorum liiencio in äilpenäium äc ruinsm
leZii Loncraets porriZere non permiccebsnc , excor ^ uere per impisru
bans vism non erubuillis . Lserum psstionis Lorporsii3 eonäimencu -

nemps
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nsmps piornm Iibrornm leÄionem tsmpore pninllii cc^ n ^ ex stgtm
coeum ^ eLieripto täLrenü ^ m guc ^ eoeius omicceee , -iuc uL ^ IiALiuitstme
traäkare IveliAioiü iibi non änxic veitrü Lommnnicü5 .

§pbus 12,.

Nach solchetti denen Weidenbacher Geistlichen so angemessen gege¬
benen Erzbischöflichen Verweis 7 und beygefügter heilsunster Vor¬
schrift des künftigen Betragens wurde zwarn alle Besterungs - Hoff-
nurig gemacht , um sornehr , nachdem der damaliger fteetor stines
Amts ^ Utüoi ' itrice ^ rLliiepiiLopLll entsetzet , und an dessen Stelle ein
neuer itnter Erzbistchöstichen Vorsitz erwählet worden . Allein das
best geschöpfte Vermuthen ist bald verschwunden , die Schulden wur -

y , , . den unter dern neuen KeLor nicht getilget , die eingelöste ^ Lkiv - Lapi .
" ^ " °tal , en viesinchr laut Anlag lud 9 . verzehret , an des Ooüe -ftj , und

sonstigen Gebaulichkeiten die nöthige kseparacionen gänzlich unter¬
lassen , so daß ein Theil nicht einmal mehr wohnbar wäre . Die Lx -
Leistn wurden nicht bestrafet , gar erlaubet , gegen einen nachhero ge¬
meinschaftlich zu versaufenden halben Rthlr des Nachts auszubleiben .
Keine OapstMa über die Oistipim , und Verwaltung deren Gütern , so
jedoch denen 8 -Mmen gemäß alle Monaten hatte geschehen sollen , fort ^
keine / mmver-lärst wurden gehalten , der lxeÄor , wie es sich nachhero
zum Erstaunen geaußeret hat , besäße weder Fähigkeit um die Güter ,
und Haushaltung zu verwalten , weder wäre er in re llistiplinT , L

Mag tui) 8cüMtOl- i.im erfahren , so daß er zufolg des lud dst IO . angebogenen
N - IO . strocoLolli selbst bekennen müßen , nichts von den : Institut , und

dessen Satzungen zu wissen , auch solche niemalen gesehen zu haben ,
bis endlich das 8tscmen - Buch auf seinem Zimmer halb von denen
Mäusm verbissen sich vorgefunden hat .

§püus IZ .

Hierauf wäre bereits vorhin von mehreren die glaubliche Anzeig
dem Erzstiftischen 6ensrgl - ViLgrisc eröfnet . Jeder wohl Denkender
bcdaurte den augenscheinlichen , und unvermeidcntlichen Verfall dieses
der Kirchen , und dem gemeinen Wohl ehedem so ersprießlich gewese¬
nen (^ olleFü . (seine darüber pflichtmaßig benachrichtigte Churfürst -
lichen Gnaden trugen Höchstdero Ueneral -ViLarjo die Viticscion nur
dem Zusatz auf , gestalten nach abgehaltener vststgtion in Vorschlag
zu bringen , wie und aufweiche Art das auf dem Rande feines Um¬
sturzes stehendes LoiieZinm in fo Geist - als Weltlichem erhalten ,
und hergestellet werden möge .

§PÜU8 14 .

Bey höchstdicstm väterlich - oberhirtlichem Auftrag gemäß abge¬
haltener Ordnungsmäßiger vilstacion befände sich nmrjenes , welches
§ . 12 . erwähnet worden , leider zu viel bestätiget , auf dem KeÄors
haftete zwarn nicht geringe Schuld des Verfalls , um jedoch den ge¬
lindesten Weg zu gehen , wurde diesem nur die achte 8camcenmaßige
Richtschnur erkläret , wie und auf welche Art er dic lästipim , und
Wirthschaft künftig einrichten solle , wurde mithin bey seinem

Amt
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Amt belasten , wie aber die Schulden so hoch gestiegen waren , daß
nach Abzug deren ftue ^ nm vertanen , Pensionen , und sonstigen Lasten ,
zum Unterhalt deren Geistlichen kaum 500 . Rthlr übrig blieben ,
folglich die zwey neu angenommene ohne deine gar zu junge , und
unfähige ddovicu dem üioüenio nur lästig fallen würden , auch die
kanonische Satzungen vorschrieben , NL aÜämel' LMur I^ ovirii ulcra
ÄL reäicns pc ^ länces permirtunr , so wurde verordnet , daß diese Leute
entlasten , hingegen der ursprünglicher , auch beständig bis auf den
Verfall - Zeit beybehaltener Verfassung gemäß andere Geistliche gegen
geziemende Belohnung dcrgcstalten angenommen würden , daß diese
als Lommeniales dcm Gottesdienst mit beywohnen , somit auf diese
Art sowohl der foulten unterbliebener Chorgang ersetzet , als auch ein
anständiger Gewinn dein Lollsgio dahin zuwachsen möge , um lang¬
samer Zeit neue Kräften zu erhalten , und alsdann dlovicios anneh¬
men zu mögen . Um dieses Ziel desto chender zu erreichen , ersuchten
Seine Churfürstliche Gnaden Dero getreuen Olsrum , gestalten zu
Rückbeförderung , und Behuf des LoIIeZii freywillige Beysteuer
Dahin zu geben / daß das verfallende Haus , und Gebäude wiederum
hergestellet , auch die zugezogene Schulden gettlget werden möchten .

ZPÜU8 15 .

Da nun in diesem Llolleo-w ehedem die herrlichste LuKjeÄen gebildet ,
und diese nachbero dem Erzstifte trefliche Dienste geleistet hatten ,
so haben Seine Churfürstliche Durchleucht zu Pfalz in dessen Be -
herzigung , dann in der gnädigsten Absicht des fernerhin anhoffcnden
geistlichen Nutzen gern gesehen , daß der in Döchftdero Landen woh¬
nender Klerus zu solch - gemeinnntzlichem Beytrag angewiesen würde ;
der mehreste Erzstiftische übrige Llerus hat diesen ! Beyspiel zum -Thcil
nachgefolget , wiewohlen verstbiedcne , da das LoileZium unver¬
nünftig sich selbst auflehnte , und auf ungleiches Vorstellen widrige
kaiserliche Befehle erschliche , mit dein Beytrag zu unwiederbring¬
lichem Schaden eingehalten , theils darzu nicht einmal wegen solcher
Ursachen sieh verstehen , und bequemen wollen .

Die verfallene Gebäude wurden indessen mit einem über 2. 0000 . fl .
sich ertragendem Aufwand , ohne die geringste Belästigung des Lot -
lechj , und ohne dessen Rhcnten dazu zu gebrauchen , hergestellet , und so
eingerichtet !, daß die OapuMaren , und der KcLwr ihre besondere
Wohnung , die Fremde hingegen ohne derenfelben mindeste Beschwe¬
rung wohnen , alle sich in geistlichen Prüfungen üben , und den
Gottesdienst halten könnten .

§xüus 16 .
Der keÄor , und dessen weltlicher Anhang , welcher sich indes L!ol .

! eZü Sachen zu tief eingemischet hatten , liessen sich aber die vorgefchm
bene vllLipiin , und Sittcn - Art nicht gefallen , und denen Geistlichen
wollte nichts geistliches mehr anpassen , sie appelürten von der heil¬
samsten geistlichen Zucht - Ordnung zum höheren geistlichen Richter ,
und verblieben in ihrem vorigen Gleis ; als aber zu Rom , wohin

C sie '
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sie sechsten ihre Abberufung cingemittelet , denen iciöentimschenKir -
chen - Schlüssen gemäß derM 'eLkus Mssenbvus abgesthlagen , sie Geist¬
liche mithin angewiesen wurden , nach vorgeschriebenen Satzungen
ihre Sitten einzurichten , haben Se . Ehurfürstliche Gnaden den
IxeÄom Xrocc aberntalen mit wahrer vätterlicher Milde gnädigst
erinneret , nunmehr » denen vilitations - veLc-eccu schuldigste Folge zn
leisten , bis dahin ein anderes von dem apostolischen Stuhl zu Recht
erkannt wäre .

§pbci8 17 .

Dcr unbiegsame KeÄor ) und die von der Freyheit eingenommene
Lapimlaren bohnetcn jedoch dte höchste Erzbischöfliche Ordnung mit
unerträglicher Keckheit aus . Es wäre allso kein Mittel übrig , als
den kebkorem cinsweilen von dem Amt zu Mcheiwiren , somit einen
anderen tüchtigen Geistlichen , nämlich den OoLkocem , und krotesso -
rem UeoIogiL Lanonicum Oariiels proviione des Endes dem Lol -

Atckig vorzusetzen , daß selbiger nach der M. b bg . n . angehefteter Ver -
ordnung , die nützliche Beschäftigung , und U - Missm rück einführen ,
und diebestens zum Wohl des Lolleoü verwalten solle .

Zu der 8uchen6on wäre um so gerechter geschritten , als das Haupt -
Anlag lud Sratut des Ooliegü laut Anlag Mb n . gar die völlige Absetzung

^ 2 - eines MeAoiis gebietet , wann solcher dem Haus nicht nützlich , und
dessen llilcipim sammt zeitlichem Wohlstand umkehret .

Bey der Kirchen stehet die Gewalt unfruchtbare Hirten abzuschaf¬
fen , vielmehr cinsweilen meäiLmslitec- von des Amts Uebung auszu¬
schließen ; selbst die kaiserliche Satzungen M haben diese der Kirchen
wesentliche Macht anerkannt , und das mit gemeinem Beyfall cano -
nische UonLiiwm lbnäemmum drucket sich hierüber in der Maaß aus,
uc ä pocetkacs lajea Lpilbopi coZi non äebeaiu recraäkare Leliücra 8 Loa -
ci' ü (^ leiwos retc' äMnos laras .

Dem ixeÄorat ist die Seclsorg , dann die Verwaltrmg deren Gütern
anktebig ; da allso der KeUor? Mlpenäirct , und das Obliegende weder
konnte , weder wollte verrichten , wäre die Anordnung eines Fähigen
eine Pflicht des bischöflichen Amts , welche von dem 'inüLmimschen
Kirchenrath dcrgestaltcn aufgetragen ist , uc csüs conlkicurio ceconomi
vel pc-LÜUiz in rempora ! ibu 8 öc lpiricuallbu 8 necellario ab LpilLo ^ cr
iieri ÜLboac , ecü I13 Loram supercors penUeal:. ( r)

Kpbus 18 .

Mü fast unglaublicher Keckheit hat der KeLkor lEott sich jedoch
erkühnet , die kulftenlion zu verachten , und den ^ moncace ^ rLbi -
LyULopaü angeordneten OeLonomum gewaltthätig rück - und abzu -
veistii .

_ Nach
, />) L . cüm sä monsäerium psn . x . äs Usm I^äonsck . I . 2Z . c . INsoä . äs

Lpäc . Llsricis 1. 1 . c . äs UsIiZ . Lspilulsiäs R.sZum vranLoruln I . I .
c . zF . 1. 5 . c . Z78 - 6c plurs psireb Lcämiät Inä . Zuris Lcclsüsjt . äs Zu -
risäiÄions Lccles. criin . § . 1 . le ^ .

(r ) Louc . 1' riä . Lsü '. c . c . 6 . äs Itstorm . Lsrbots sä c . I . n . 9 .
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Nach diesen über allen Beyspiel getriebenen Muthwillen konnte
der nur zu lang gehabte Erzbischöfliche Langmuth nicht ferner rück -
ballen ; der KeLm- wurde allso aus den : Loliecho in ein ander Kloster
gesstzet , worinn er jedoch wohl gehalten , und gar nicht , wie dessen
weltlicher Anhang bey kaiserlichem höchstpreislichcn Reichs - Hofratb
vorgespiegelte hat , eingekerkerte worden .

§pllus 19 .

Hierauf wendete sich der kleLlor von dem zu Roin selbst emgescbla -
genem / oro zu hochpreislichstcn kaiserlichen Rcichs - Hofrath / stellere
daselbst vor , daß er nicht ex c -äulä ecLisliackiLa , sondern polt vilstäno -
nem , und in der Absicht entsetzet wäre , um das LollsZium , welches
in allerhöchst - kaiscrlicheut schütz stünde , in seinem ursprünglichen
Institut , und Verfassung abzustatten , und in ein geistliches Zucht¬
haus zu verwandele » .

Obwohlen nun die höchste Reichs - Gerichte nach der Vorschrift
deren Rcichs - Grundsatzungen auf von medial wider ihre Obrigkeit
nicht leicht iVlüodLca so . , sondern nur Schreiben um Bericht er¬
kennen , theils weilen für jede Obrigkeit das beste Vermuthen streitet ,
theils weilen es bedenklich , Untergebene allsofort m ihren ; Ungehor¬
sam zu steifen . ( K) So gelange es jedoch dem KeLkori wider dm ^ ,
ungehörtcn Erzbischofen das Gebethene lud Ixs 1 - . anstehendes " ^ ^
ivUndämm zu erschleichen .

Zpllus 2. 0 .
WasdieReichs - Satzungen in Rücksicht jeder Obrigkeit bestimmen ,

hat besonders in Ansehung derenChurfürsten als vornehmsten Reichs -
Saustn stine Anwendung , uc MINUS LUM jllits LZacul- , ica uc ooncoä
iilos noucam libero maucisca deoeouanrui - ( /) wenigstensWlderHöchst -
dicsclbe eine bloss Bescheinigung der eingeklagten Geschichte nicht hin¬
reichet , sondern dem kmxi gemäßem weit bündiger Beweis erfordert
wird . ( M ) Zumalcn wann die Vache geistlichen Vorwurfhat , oder
auch nur bezweifelet werden mag , ob selbige als geistlich - oder welt¬
lich - ober vermischet zu betrachten ssve .

Hpllus 2. 1 .
Die dem allerhöchsten Befehl einverleibten Entscheidungs - Gründe

befremdeten Seine Churfürstlichcn Gnaden noch mehr ; dann eines
Theils wäre der KeLlm- Koocc seines Amts noch nicht entsetzet , sondern
nur proviiorie lulpenäiret , anderen Theils aber unermeßlich , wie
denen pro exeoucione Oeorecorum vilicscionis crlaßcnen Bcssheidcrcu
darum die Villcacions - Kraft benommen werden möge , weilen sie not
wendiger Weise nach der Vilicanou ertheilet werden , und erst alsda
ihrer Natur nach Platz haben können , wann denen ULcrecis de
bührende Gehorsam nicht geleistet worden .

( k) äs Lramsr odisr . 584 .
( /) MoLr Relchö ' HostalhS -kracsss nr . 1 . c . z . § . , 8 -
( m ) äs Lräiner obt. 121 . § . 10 . vors. verüm snimvsro .
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Alle canomsche Verordnungen würden vergeblich bestimmet haben ,
daß a vecretis Vibcocionis ktine ^ ppellatio Mipenliva statt habe , wanrl
die cinsweilige Belebung nicht durchgesetzet , stndcrn eben dieses als
^ clus 90K viiicacionLm verworfen würde .

§pÜU3 27 . .

Wann ben Erkennung deren lAanäucen wider Reichs Churfürsten
eine stuften hinlängliche Bescheinigung der Geschieht nicht erhebet ,
sondern mehr überzeugende Prob erfordert wird , ( Z . 20 . ) st wäre
noch weniger zu begreifen , wie eine von dem IxeLtore zu Beschönung
scmer Hartnäckigkeit erdichtete , nie gehegte Absicht , vorhabender
loc ^ j Abänderung allsofortals erwiesen geachtet , und zum Grund
allerhöchst zu verehrenden lAanäuri gelegct werden können .

Eure Absicht ist , st lang sie nicht erkläret , aÄu8 snimi ; und da
die iduchenüon des KeÄons , fort Entlastung deren dilovicien andere
vernünftige Absicht , und Beweggründe haben konnte , selbst der mit
dein KeÄore auch pott Vibcacionem getragener Langmuth Ulit einer
Vertilgungs - Absicht nicht vercinbarlich wäre , so hatten Se . Chur -
fürstlichen Gnaden gar nicht vermuthet , daß Höchstdero rechtsten Ge¬
danken eine solche Absicht aufgedrungen würde , woran Höchstdie -
selbe nimm ! gedacht hatten .

§PÜU5 Lg .

In das Herz der oräMm- ischen vicLLesLn - ssurisgi' Äion , und von
8 ^ culis bestandener Erzstiftischer Verfassung drunge es hingegen ein ,
daß der Erzbistyofbey abhaltender Vilttacion ohne Begchrung , und
Einsiuß allerhöchst - kaiserlichen LommMm über die Umooi -alicn
der Klöstern , ^ olleZien , und Stiftern , welche fast alle allerguä -
digste in Kriegs - und OiMarions - Zeiten erhaltene kaiserliche Schutz -
brust vorlegen könnten , keine ViLscious - Ordnung vorschreiben möge .
Die Güter gehören der Kirchen , somit jenem , welcher dieKirch ver¬
tritt , davon > re nami-ali die Verwaltung , ( -r ) Dieses ist die Vtimm
deren mattesten , und neuern Ktrchen - Schlüssen . ( 0 )

Seynd nun die Güter der Kirchen eigen , sollen sie dem
ttl-acon ledig überlassen werden , ist der ^ ämmittl-sroi? dem Bischöfen
unterworfen , muß er dicstm über die Verwaltung Rede , und Ant - "
Wort geben , so ist die Folge untrüglich , daß der ^ ämiiMracions -
Punct von dem 8ponso , 6c Narico ^ LLlLÜT abhängen müsse , gleich¬
wie das lüonLüjum ^ ljäenc . sich auch deutlich erkläret : Ut ne vel M -
rroni ecLleliarum in viüc -acione donorum ttabüium , 5su babriLgrum
proventibus ls ullacenus immisceanc , leä LpiLopi ipü ÜTL faLi' snt ,
L reäirus in utti8 LLLleliL , xrout 6bi expeckre vüum bueric ,

-LiMi Lurenc . ( /) )
tzpttu ? 24 .

(77) Lcbmiclr InUir . Zur . cari . p . 2 . c . 2 . lcct . 2 . § . 297 . IVIolilor in der Ab¬
handlung von der Macht der Kirchen über die Kirchen - Güter . H.mUor
vincliciarum , jurium üarüs eccloiiaKici circa lcmporalia .

( o) Lan . Hxoü : 41 . relams c . 24 . cauia 12 . q . I . Lonc . LanZrenL c . 7 . 6c 8 .
^ nUocUcuum c . 24 . Lc 2 ; . ^ aklrenie c . 22 .

(4 ) Lonc . 1 ' rici . Leü. 24 . c , Z .
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§pbus 2. 4 .

Nicht nur die Kirch , sondern auch die Staatögesetze haben solches
denen deutschen Erz - und Bischöfen eingeräumet , von Kaiser Osroio
ivianuo bezeuget der (>/ ) allerhöchst dessen Sohn , und Nach -
solaer l^ uäovicus ? ius vcrodnete in dem Loncilio /VHmlZ 52 nenii L .
II . 6s scL ! eüalkiLi8 k3 (:ult3c ! bu8 bilponLNÜi t 'olis 8acel -clocilru8 inäii -
culst a Oeo LUta eit Lominills .

Der l - aäovicus UermLnicu ; erklärte solches in der 847 . gehal¬
tener Krrchen - Versammlung L . 7 . mit diesenl Ausdruck , uc blpilLopi
poceltacem bäbeanc , rss eLsIs ^ LtHeas proviäsre , regere , ör Zuber -
uare leeuuäum eanonum Luchoricacem , volumu8 .

In denen (Ü 3 piculgribu 8 lxeZum ^ raneorum I . 7 . e . 468 . ist verord¬
net : pläeuic , uc omnes eeclsbL eum äotibus öc omnibus rebus lüis in
hlpileopi proprii pocettLce Lonstllgut .

In dem bekannten Kelliwtions - KE wird dieses § . welches zum
drirten zum Grund gelegt , und seyrlichst anerkannt - Bey dem
westphalischen Fricdens - (6on§rel8 erklärten die kaiserlich - und Earho -
lifche Reichsstande einhellig , und unabwendig , daß denen Eatholischen
Erz - und Bisthöfen in dem gurs OiLLeläno kein Eingriff geschehen
möge , sonderlich aber dencnfelbcn die gui -isbiLbon über die Klöster ,
geistliche Güter , und Personen , so bey denen Eatholischen verblei¬
ben , vilicsuclo , eorriZeubo , L Lontirmanäo ungeschwachet vorbe¬
halten seyn solle , ( r )

Die protestantische Gesandten erkannten endlich dessen Billigkeit
dergestaltcn , daß auch wider die Protestanten sechsten die Erz - und
Bischöfe in Betreff deren geistlichen Gütern nur geistlichen Oenlbmr
Verfahren , und in so weit die geistliche gurisckÄiou noch seinen Me -
Ltuln civilem bewürben möge . ( s) Weniger mag allst ein Eatho -
listcher , und geistlicher Unterthan die VUNsbou , und Verordnung des
Bischöfen sich entziehen , da selbiger vor allein an die eänomsche Sa¬
tzungen verbunden , und insbesondere die wesentliche 8rämcen des
Weidenbacher ^ olleZii solche Gewalt dem VUüacori vrllinario zu -
eignen , und befestigen .

§pbu8 2. 5 .

Als in dem I 5ten 8LLuIo die Kirchen - vilLiplin , und Verwaltung
geistlicher Gütern in dcutfchent Reich allgemein verfallen wäre , hat
damaliges Reichs - Regiment die Erz - und Bischöfe ersucht , ihrem
kgUorLt - Amtgemaßdie vib ^ cionss allsofortvorzunehmen , und sowohl
in Betreffder Zucht , als deren ivmpol -slien das Nöthige zu ver¬
ordnen , ohne daß bey solchen Vibrionen kaiserliche und Reichs Lom -
millärii zugeordnet worden .

. _ _ Gar
( 7 ) In der speyerischen Kronick 1 . L . c . 2 ; . paZ . 1Z4 . Lol . 2 . in 6ne .
ff ) iVle ^ or in p ^ cis lüm . z . p . Neurer äs vsNii; ii8 juris -

äi ^ ionis ecclLÜaNicXLpiscoporumLieriNÄniL in lerrin prorsU . c . 1 . ^ . ^ 4 .
j (5) ? 3 X VVeiipU . arr . 5 . 48 . ^ us bioecesanum 36 conle ^ uenclus unnuN reäi -

rus , LLnlus , 6 ecim 38 > öarriie ! äs sure retvrm - » nric^uo öe iiovo »
Neurer I. crr .
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Gar in Reichs - Oonmbutions - Fällen ist der Abhang deren geist¬
lichen Gütern von denen Erz - und Bischöfen in denen Rachs - Sa¬
tzungen dergestalten anerkannt , daß nicht Weltliche , sondern der
Bischof die Geistliche anschlagen , und der in Reichsstädten befind¬
licher Llerus nicht nach jenem Kreis , worinn die Reichsstadt gelegen ,
sondern nach feiner Diöces gerechnet werden sollte , ( t ) Dahero gar
die Protestanten diesen Vorwurf unter den Zubehörungm des
^ uris Oiceeetani zählen . ( «)

§pbus 2. 6 .

Zu alt - und neuern Zeiten haben die Cöllnischen Erzbischöfe ver¬
schiedene §ynoääl ' 8r3rmen verordnet , und darinn hauptsächlich vorge¬
schrieben , wie , und aufweiche Art die geistliche Güter verwendet
werden sollten , weder in diesen , weder in denen häufig abgehaltenen
Visitationen ist jemalen ein kaiserlicher Lommill 'arms begehret , oder
erschienen .

Selbst die Stadt Cölln , obwohlen sie dein Churfürsten die Lands-
Hoheit streitig machen will , hat die Ausübung des «furis viceLetam
über geistliche Güter niemalen bestritten , vielmehr durch feyerlichsten

Anlag lud Vertrag anerkannt . Anlag lab n . 14 .
n - i4 - ^ 'ZPUU 5 27 .

Wann nun das Ordinariat - Recht dergestalten zufolg allerhöchst-
kaiserlichen Erklärungen , Kirchen - und Reichs - Satzungen , auch
I^ ocal -Verträgen ununterbrochen hergebracht , dessen Mißbrauch hin¬
gegen weder bezielet , weder erprobet worden , folglich die allerhöchste
oberschutzliche Vertrettung und Einsicht auch nach denen ausgedehnten
Grundsätzen unanwendlich scheinet , so kann es Ihro Churfürftlichen
Gnaden nicht verübelet werden , daß (sie ohne vorherige Anzeig , und
Begehrung eines kaiserlichen Lommillarü nach dem Beyspiel Höchst -
dero Herren Vorfahren die nöthige Visitation um somehr unterneh¬
men lassen , als Höchst - Sie in jedem Gesichtspunkt die reinefte
Absichten geheget , und in keinem Stücke denen allerhöchst - kaiserlichen
Reservaten vor- und einzugreifen , jemalen gemeynet gewesen .

Seine Erzbischöf- und Churfürftlichen Gnaden erachteten sich sol-
chemnach befugt , wider das erschlichene allerhöchste d4 an 6 atum guali -
racem eaulL eLLlellalliLT Koma: in äevoluti vo penäentis allergehorsamst
anzuzeigen , somit nach kaiserlicher Wahl - Lapimlation zu bitten , Ihn
als Oräingrium in Vollstreckung seines Hirten - Amts nicht zu be¬
hinderen .

Anlag iub Wie aber hierauf das lud dl . 15 . anstehendes Oonolulum gegen Ver -
^ r ? - mnthen erlassen worden , und dann hierinn der Haupt- Entstheioungs -

Grund ruhete , daß eine local - Abänderung bezielet worden , und
e Verfügung über die lemporaüa nicht einsettig vorzunehmen ge¬

wesen wäre , so haben Seine Churfürstliche Gnaden sich bestrebet ,
gründ¬

en ) k . z . äe H. . 1542 . ^ 69 . vers. doch sollen die Geistliche .
( «) LüNmsr in znre ? » rock . 8eK . 5 . c . § . 19 . in jure ecel . I . I . tir . ZI . § . 14 .

l ' om . ob5. 280 . n . 2 . äe c -iusis ecclöliLÜ . objoAr
bonvrrun eecieü « . LisZier 6e äors ecclüs. c . 12 . 2Z . t >> nc ^
äs jure Lxifcoxi c . ii . n . 16 . teg..
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gründlich zn erproben , daß der wegen gänzlicher Abänderung ge¬
schöpfte Verdacht irrig unterstellet seye. Zu dessen Bewahrheitung
erklärten Höchstdieselbc feyrlichst , die Annahm der dlovmen sobald
verstatten zu wollen , als nur mehr Fähige stch melden , und zu deren
Hinterhalt die Rhcuten ergiebig waren , dann ohne deren Hinreichung
ist die Annahm durch die canomsche Satzungen verbothen. O)

Dem kaiserlichen Befehl zu gehorsamster Verehrung wurde der
ehemalige lüsperM-te keLlor aus seinem Aufenthalt zu Neust ent¬
lassen , ihme die Freyheit verstattet in das LolleZium ruck zu gehen :
Gewissen , und zu Gott beschworne Pflichten konnten aber nicht zu¬
geben , daß selbigem jenes Amt ferner anvertrauet würde , worinn
rr weder Fähigkeit besäße , weder denen Geistlichen , weder demLol -
! e§io vorstehen konnte , ohne viele Seelen , geistliche Zucht , und Gü¬
ter dem ohnsehlbaren Untergang Preis zu geben .

Hingegen erklärten Seine Churfürstlichen Gnaden , eine andere
Wahl willfährigst verstatten zu wollen , und gar nicht gemeynet zu
seyn , deßfalls die Freyheit zu benehmen , oder zu beengen , vielmehr
Dahin alle Vorsorg zu tragen , daß das Lolls ^ um in seine wahre
Lramrenmäßige Verfassung ruckkehre , und sich allst des höchsten kai¬
serlichen Schutzes würdig mache .

So viel die Vemporalla aber betreffe , wäre das Divecela -
num unstreitig , und die etwaige Vermuthung , daß die dem
lüolleZio zugehörige Güter immecUare von dem Reich abhiengen ,
jn lüppollco irrig , stlbige waren in dem Erzstift , mithin unter
ungezweiftlten Churfürstlichen Landes - Hoheit gelegen , und in
Betreff jenes kleinen Antheils , so in der Stadt Cölln bezirket ,
seye das höchste Gerechtfam gar durch feyrliche mit der Stadt
abgeschlossene Verträge ausser allem Zweifel , folglich wann ein
mitweltlicher Einfluß in der Visitation contra immemorialem ob -
tervanciam aufdringlich wäre , solcher Seiner Churfürstlichen Gnaden ,
als Landsherrn über die lemporalia nicht habe abgenommen werden
können , weil es wohl ein Beyspiel ohne Beyspiel , und im deutschen
Reich unerhört wäre , daß kaiserliche Majestät wegen meäiac - geist¬
lichen Gütern in Villcacions - Sachen Loncommillarios zugeordnet
hätten , obfchon faft kein Orden ist , welcher nicht allerhöchst - kaiser¬
liche kftoceÄoria , und zwarn successive contirmaca auffegen kann , ohne
daß solche ? roceÄoria der ordentlicher Landes - Hoheit zufolg aller¬
höchsten Wahl - Lapiculacicruen , Reichsschlüssen , und Satzungen be¬
einträchtigen , oder das guLlicum benehmen , oder einschränken
mögen , ( x )

Aus tiefcster Verehrung für Seine kaiserliche Majestät ohnerman -
aelten Seine Chursürftliche Gnaden informative das krococollum
VilicationjZ beyzufügen , um daraus die Nothwendig - und Berechtig
keit deren mit genauer Einsicht , und eingehohltem Rath erlassene !»
vecrecen allerhöchst selbst einzusehen , mit dem gehorsamsten Antrage

sel -
( w ) I ^ on amxlius assumantw ' , ĉ uäm ĉ uoä 5s reZere bvnl8 k . cclesiT aszscjUö

pLnuris potlim c . y . äe inUir . Loncil . I ' riäenr . 8eÜ . 25 . 6e regul , c . 6n .

( cr ) ÜerriuL äs jaeUrara exem ^ rione , ubiiioc iuütüme ex aÄis ünxerü xrodar
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selbige nnt allerhöchst - kaiserlichem Schutz zu handhaben , sonsten aber
der un Reich bestehender geistlichen Verfassung , und Orclinariacs -
R .' chttn den gebührenden Lauf allcrgnädigst zu belasten , folglich nicht
mssfallig auszudeuten , daß man denen deutschen Erz - und Bischöfen
zustehenden Befugntßen nachzuwandcrcn , sich psirchtmaßig verbun¬
den finde.

Mttis 28 .

Selbst der allwaltende Gott schiene dem Werk ein Ende machen zu
wollen , der KeLror wurde in die Ewigkeit abberufen , woraufSeine
Cburfürstliche Gnaden dem LolleZio die freye Wahl eines kelstoris
willfährigst überliessen .

Die von ihrem unruhigen sseÄors entübrigte Dapicularen beher¬
zigten endlich die Erzbischöfliche reineste nur auf ihr wahres Wohl
väterlich zielende Absichten , sie erwegtcn , daß der proviloris ihnen
vorgesetzter VoÄor Daniels bereits viele Schulden getilget , die ver¬
fallene Höfe nothdürftig repariret , und das ^ olleAium in so Geift -
als Weltlichem rühmlichst verwaltet habe , sie renunciirten folglich

Anlag lull aufden Proeeß , und erwählten besagten Doäorem Daniels als ihren
dl . 16 . IxeLkorem . ? lnlag lull bL. 16 . L 17 .
<̂ 17 .

Alles dieses wurde bey höchstpreiswürdigstem Neichs -Hofratb zu¬
sätzlich angezeigt gewisse weltliche Personen haben aber aus Neben -
Absichten nicht geruhet , bis sie einen Mt - Dapstularen auf ihre Seite
geleistet , und durch diesen vorstellen lassen , als ob die Kenunciacio
ist >8 , obfchon selbige gar in freyer Anwesenheit des päbstlichen NumiL
wicderhohlt bestätiget worden , gewaltthätig erzwungen wäre .

In einer himerrnckig übergebener , nunmehro erst poll Donelusum
impci-iüe zultt Vorschein gckornmener Vorstellung wurde vorgcspie -
gc I et , daß die Wahl nichtig wäre , theils weilen ein Mitvoram kein Vomm
gehabt , und allfo nach dessen Wegfall keine iVlajora alltoluca vorhan¬
den gcwefen wären , theils weilen der Daniels nicht äe Fremio - auch
dessen Wahl von denen umirten Häusern zu Wcfcl , und Münster nicht
bestätiget , die Rhenten aber dem LolleZio xr ^ ripirt wären .

Kpllus iy .

Auf diese ungleiche Vorbildung ergieug wider den darüber nicht
gehörten Erzbifchofen gegen alles Vermuthen das bull 18 - anftc -

' * o - hcnde allerhöchst weitere Donelulllm , kraft wessen die Einwendungen ,
du Deklarationen , und übrigesGefuch verworfen , fort als ob res juäi -
L 3 ta vorhanden wäre , dessen Gelcbung anbefohlen , LUM excenllons
sä Nova iaÄa , nämlich den incruclirten Daniels abzuschaffen , den
Oevrer uudLllaeen in dasLolleZium mit ihrer vorigen Freyheit wieder
anzusetzen , ihnen das Halls zu ihrem alleinigen Gebrauch ohnent -
gclrllch zu überlassen , die xu-XripirteDruÄus nebst Erstattung Schaden
und Kosten zu resiimiren , denenfelben die freye Wahl eines KeÄoris
unter sich , oder aus einem deren nnürtcn Dollegiorum frey zu lassen ,
auch sie an Aufnahm anderer d^ ovicien nicht zu behindern , cum
communieacions exllillicorum aä nouciam .

Kpllus zo .
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Kplms ZO .

Die besichehene Einwend - und Erklärungen ^ haben rück ausge¬
führter maßen ihren Grund in denen Reichs - Vatzungen ; es würde
ein alle deutsche Erz - und Bischöfe selbst auch in gewissem Betracht
die weltliche Ehur - und Fürsten gemein beschwerendes Nachtheil
folgeren , wann die in kaiserlicher Wahl - , auch ge¬
meinsamen Chur - Eoüechcll - schreiben ( 7 ) unterstützte Proceß -
Ordnung in geistlichen Viticacions - Sachen durch solche Abspränge
zerrissen , denen Erz - und Bischöfen , fort Reichsständcn ein kaiser¬
licher OonLommitlarius aufgedrungen , und der allenfalls aus dem
göre Äcivocsci 'L ecLlsiiL pcnxiculgl ' is rührender politischer Einstuß
deren 'lempoesticn halber denen Land - und Grundherren abgespro¬
chen würde .

Seine Churfürstliche Gnaden haben vorab alles erschöpfen wol¬
len , was die Verehrung für hochprerslichsten Reichs - Hofrath nur
immer erforderen konnte , somit wider so unvermuthttes Eoncllllllm
Das 8uppIiLgcion - und Kevillons - Mittel einsweilen in der vertrau¬
lichen Hoffnung Ordnungsmäßig eingeführet , daß endlich die nach
Leitfadcm irrigen Unterstellungen erlassen - und resseLkive erschlichene
Verordnungen eingestellet , und abgeänderte , somit Seine Ehur -
fürstlichcn Gnaden der unangenehmen Nothwendigkeit entübrigct
würden , der Reichs - Versammlung die schuldigste Anzeig zu Ret¬
tung gemeinsamen Rechten zu verfügen .

ZpIMZ ZI .

Daß eine auf irrigem zum Entscheidungs - Grund genommenem
8uppoirco ruhende Urtheil alsbald seine Kraft verliere , wann der
unterstellter Irrthum aufgekläret ist , haben die höchste Rcichs -
Gerichter in der Ucbermaaß erkannt , m gullex preelercim Mx>i emus
lleceÄo eroore , äc ksilo buppoüto tencemigm LorriAere lleluLäc , ecli
sb es nullum sormüls suris remellium jmel ' poiücim üt . ( s ) Viel¬
mehr wann die Sache so geartet ist , daß die chu -isäiLkio Lompeceos
vd ^ ualicatem LäulT ruence luppolico nicht mehr begründet geachtet
werden kann , da alsdann ein inLompecemer erlassener Ausspruch
ohnehin niemalen in die Rechtskraft tretten mag .

Das Reichs - Hofrathllche komm kann in geistlichen viiltgricms -
Sachcn nicht anders begründet werden , als wann das vitmrte
Stift in seiner in kaiserlicher kroceLkion stehender urstündlicher Ver -
fussung unterdrücket , oder deren voul Reich abhängenden keinen ,
fort sonstigen unmittelbaren Gütern halber , oder von dem aposto¬
lischen Stuhl wider mit selbigem obhabende EonLorclgca , oder wie
di e Wörter der kaiserlichen (lspimkcion lauten , gegen wohl herge -

E brachte

O) äs cramer in Wetzlarischen Nebenst . pari . 48 . P3A . Iv8 .
^ r ) Lc ürliäö rekLren8 Lamerulis xenes llö Lr ^ mer in ot ) s . z6 . IVlev .

x . Z . äscit. 104 . x . 6 . ciscit. 2 ) 6 .
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brachte 8tamcen einseitige Verordnungen unternommen werden . ( ^ )
Die in diesen Fällen zustehende allerhöchst - kaiserliche Befugnis ;
rühret kündbar aus der Quell der aävocaün universale eLLletiarmn
ZermgniL ) oder des Lthnbands her , gleichwie die allerhöchste deut¬
sche Kaistre in verschiedenen Handlungen selbst erkläret , sich nicht
als ^ ckuiniitracores bonorum LccleliX , sondern als allerhöchste
Schutz - und Schirmet benennet haben , folglich das guü aävoLacin
als policicum ^ Lc majeliacicum Wider die achte Verfassung des zu
schützenden Lolle ^ ü niemalcn ein Lompecirlichesstuäicarum bewür -
ken kann , da Höchstdasselbe in dem 8catuc - und Verfassungsmäßi¬
gen Schutz feine Schranken findet , ( bö ) Und weiter als dieser
nöthig , keine Erkanntniß nach sich ziehet , ( cc )

ZPÜU5 ZL .

Wann folglich erwiesen wird , daß das 8uppoMum , worauf
das zweyte lVlauäacum ausdrücklich sich fußet , in der Geschieht
irrig seye , die k'ori compecemia andurch wegfalle , so wird es wohl
kein weiterer Ausführung bedörfen , um zu erproben , daß die aus
obcrschirmlichcr Macht Police beschehene Verordnung keine Rechts¬
kraft dahin gewonnen habe , um jenes , welches in dem wahren
Schutz beruhet , umzustürzen , geistliche Zucht abzulehnen , und
eine Absicht zu Lieiren , welche niemalcn getragen , und wowtdcr
allem eine mit Höchst - Ehurfürstlichen Ehrenwort begleitete Ver¬
sicherung retten müßte .

Denen Reichs Chur - und Fürsten stehen die Reichsgesetze dahin
zur Seiten , daß denen von Unterthanen anbringenden Klagen
vorhabender Unterdrückung nicht leicht geglaubet werden solle . ( M )
Nachdem allso Seine Ehurfürstlichen Gnaden nebst höchster Bc -
rheurung des Gegentheils Lakonische Ursachen an Hand gaben ,
worum Höchstdieselbe den ksÄorein Xl-occ s 'uchenäirt , die untaug¬
liche , auch nach denen Einkünften nicht unterhaltliche st^ ovicioz
weggeschaffet , das Haus zu dessen Nutzen vergrößeret habe , so
konnce der Verdacht ferner nicht geheget , weder aLkus rmimi aus
einer juäiLaeen Kraft gebohrcn werden , wo zumalen Seine Ehur¬
fürstlichen Gnaden zugleich auf höchstes Ehrenwort versicherten ,
die freye Wahl eines KeLkoris nicht beengen , die mögliche 8cam -
cerilnäßige Annahm tauglicher Novizen erlauben , auch die Lom -

menla -

( ,r ^ ) 8cNnaiär äs Irnpcr . Vrorc -Aore concorä . in rkcs. roin . i . parr . 8 - kranck
äs conidra principii : juriscliciio supreinorum impcrii lridun . in canüs
eccl . proioNanriuna non inaZia , ĉ uana Lackoiicorum Mnäaca . ttamincr
äc jnrc principis Lacliolici circa iacra .

( ^ ) Xcurciuiicr äe poilcii 'oro carliol . non obligato aä bona sXcularilats
priliini8 nsibu8 ecclcsisc rcNilucnäa § . iy . L scc^ .

ftc , Anonymi ciiicussio , an bona ecclebaKica faLio acatliolicorurn ŝ cularisara
aä nianua catbolicaa rcvorsapriNini8 uiibu8 applicari äcboanr . 8cbnral2 -
N ' uber Loill '. 15 . n . 22 . Lloniena ? apa in liloria aä volonisr Ködern äs
^ n . ^1712 . Vorn . 2 . aääamr Lnä . Vonr . XIV . P . 22Z .

8.. I . äe ^ n . lz ^ ch. 7Y . Lapic . OXtarea arr . Z . Lrr ^ ck . äs
xrseüunxlione xro VlaZiNratU miliranle .
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mentales nicht anders aufdringen zu wollen , als in so weit es dem
Stutzen des ^ olleoii angemessen , und in der ursprünglicher jeden
beybehaltener Verfassung leinen wahren Grund findet .

Kplms zz .

So wenig nun das irrige 8uppollmm in csula MM' NM , (liscssün ^ ,
<L bonornm LccleliL ein glicüLarum vorstellen möchte , noch weni¬
ger ist es abzusehen , wie solches aus die nachhero ganz abgeänderte
Umstände ? nämlich du erfolgte Wahl des DoÄoc- is Uamels , Annahm
deren VilüacionsMeLremi rc . ausgedehnet worden .

Ob die Wahl eines geistlichen Obern un - oder gültig seye , ist von
Urständ der Drehen LoZmcioms ML 0 S eLcletiällicL gewestn .

Kaiser k' i-anLilcus I . glorreichsten Andenken geruheten hievon bey
der streitigen Luetischen Wahl das herrlichste Beyspiel zu geben .
(Xim eULtioms silssmicio sist der allerhöchste Ausdruck des 176 z .
den zo . - ^.pnlis au das Dom - Capitel erlassenen Ixelöcssci ) toccm,
LLNomcum prLLssue LONLLrnatfllacrc eicism reliogccere volumus .

Dieser Satz ist in L -momsthen Satzungen dem Reichs - Hcrkom -
men , selbst dem Reichs - Hosrathlichen kl-gxi ( welcher nur aus päbst -
liche ^ iLdtions - ^ onärmscioos - Bull die Belehnung ertheilet ) gar
zu sehr begründet , als daß es nöthig seye , deßsalls mchreres an¬
zuführen . ( ee )

Hpüus Z4 .

Selbst das zweyte Lonelumm gäbe die Erklärung , daß auf
nähere in Beyseyn eines kaiserlichen LonLommillarii abzuhaltende
Vilicacion erst das Rechtliche verordnet werden sollte , folglich es
die Meynung nicht seye , damit eine guäicarcn Kraft , welche ohne
deme OL' äingciombus morum , L crormL rLAulacivis nicht einmal
scü nseur ^ angepasset werden kann , ex nuäis prLiümpcionibus
einzuleiten ; jedes an Vorurtheile nicht befangenes Gemüth stellte
sich vielmehr vor , daß , wann Meompecemiä ton näher ausge¬
führet , und Seiner rühm - und glorreichst - regiercnder kaiserlicher
Majestät aus anzuschließendem krocoeollo Vilicacionis allerunter -
thänigst reberiret würde , daß ( ^. ) die Güter nicht ohnmittelbar ,
( ll ) die Vilnacions - veLl-etä zu so geift - als weltlicher Wohlfahrt
des LolIeZü , und zwarn dahin abzieleten , um selbiges in seinem
vorigen Glanz , und 8camcenmäßiger Verfassung rnckzubrtngen ,
alsdann Seine kaiserliche Majestät um somchr so geartete Düc , eca
schützen würden , als solcher Schutz in Höchstdcro Oapimlacioa
versprochen , und der Entscheidungs - Grund vorherigen Nanckci
ledig in der Auftechthaltung allerhöchst - kaiserlichen Gerechtsamen
beruhere , folglich hieraus keinem andern Theil ein erwachsenes
lluäiLE - Recht geleitet werden könnte . Man trüge allst» die ge¬

rechteste

(ee ) vurr in visierr . äo gnäics comroverü ^ rum elsLonis , ubi koc rkema
eleZLnrer lrsÄ3lum .
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rechteste Zuversicht , daß ohne dem kostspielig - und unnöthigem
Auswand neuer kaiserlicher wegen neu aufgeklarter der wachen
LLegenheit unstatthaftester Lommilsson jenes seinen Bestand behalte ,
welches unumgänglich ohnehin erfolgen mußte .

§pdu 5 Z5 .

Wie sehr diese Gerechtigkeitsvolle Hoffnung getrüget , soll aus
Gliedweis nehmender Untersuchung jeden Puncts sich noch näher
äußern . Der DoÄor Daniels ist Lanoniee erwählet , folglich nicht
pl-0 inwnso zu halten , nach Absterben des ehemaligen KeÄoris
Ki-ort crschicmn die drey Noch Übrige Dapicularen Kappe ! , LIaren ,
und (lener vor dem ErzbischöflichcnObersieglern ; Unter wessen
Vorsitz nicht nur der Krocc , sondern auch dessen Vorfahrer erwäh¬
let waren , um auch ferner die Wahl vorzunehmen ; Sie erklärten
allsofort einhellig , daß der ihnen provitorie vorgesetzet gewesener
OoLkor Daniels um des LolleZü Wohlfahrt sich rühmlichst bemühet ,
die verfallene Höfe verbesseret , sie Geistliche wohl verpfleget , die
Schulden gemilderct , den ordentlichen Gottesdienst , und an¬
ständige Beschäftigung ruckeingesühret , auch selbst mit That , und
Beyspiel die vorgeschriebene Erzbischöfliche Verordnung beobachtet
habe , als es nun darauf zum Vossren käme , haben sich ex nibus
Vocamidns zwey zu Gunsten des DoÄorls Daniels vereiniget be¬
funden .

Aus diesem wahren Hergang erkläret sich es von sechsten , daß
die von dem Llaren nunmehro äuäum polt peoaÄam Loichnnacam
eleÄionem angebrachte ( § . 2. 8 . ) Scheingründe nichts verfangen
mögen .

§PÜU 8 z 6 .

Der Kappe ! Ware wegen eines Verbrechen s VOLL 3Ä - L Passiva
ehedem ausgesichlosseir , auch durch einen Vertrag bedungen , daß
er gar das DolleZium verlassen sslle , wohingegen dieses ihme ein
Gewisses jährlich zahlen wolle ; über diese Zahlung entstünde nach -
hcro Streitigkeit , und das DoHeZkim sirhe sich bewogen , den Kappe !
wiederum auf - und anzunehmen , ihme wurde auch ein Erzbtschöf-
lichcs KeUabilicacions - DeLcec zugestellet , und von diesem Zeitpunct
an ist er allzeit als Mit - Oapimlar gehalten worden . Bey dem
Wahlgcschäfte wurde er als LoeliZens ohne mindeste Protesiation
angenommen , ubi autem aliguis gss eoeliAenäum aclmissus ess , ele -
6kione peraÄä äe ejus jure eliAenäi äüpucari non pmess , leä eleckic»
un eanoniea eoiaki -manäa ess . ( / / ) Der Kappe ! wäre in dem Besitz ,
als Dapitular gehalten zu seyn , possessol - aucem eljbit ) eleÄlO
canonica elk , ecli jus eli ^ Lnäi possessori polkea abjuäiLecur . (Z§ )

tzpüus z / .

( / / ) passerinus äs liieci . c . IO . n . IZ .
( §§ ) Louvrer Lilien . Lan . 5 . n . 11 . seip krances cls imruk . 1. 29 . n . 4 .

LonLaler uä re ^ ul . 8 - LanceU . 6Ioiii 45 . § . 2 .
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§PÜU8 Z7 .

Der bewehrte van Lssen hat bereits wohl angemerket , daß die
( loüsZi ?. Lgiioiiicoi ' uirr in Lomrrwmi vivemium keine wahre lvsli -
Aioleii , und lienolcres ftyen , sie legen keim wesentliche ksliAiolcn
Gelübden ab , sie haben keinen eigentlichen dlovm 'w , sondern nur
eine gewiss Probzeit ? welche in dem Wcidcnbacher Lo ! ! e§jo mit
sechs Wochen umlaufet , das cempus mltlcucionis ersetzet die VILS8
I^ oviüacüs , und dcumächst werden sie nicht eingekleidet , sondern
wLoi -poi ' -ret , und zwarn so lang , als dein lneorporsro gcchllrg
ist , bey solcher incorp .or .Mol, zu beharren , und dem LoüsZio an¬
ständig ist , selbigen zu behalten . Ohne Kränkung des wahren
LlMiruci kann dem lnLorporäco verstattet werden , daß er seine
übrige keneäLm lTLularig , so wie auch seine Güter behalte , und
darüber eben so , wie die Weltgeistliche ä -ssomren möge . Der Oä°
N 0 NILN 8 und OoLtor Orlnielä wäre vor der Wahl in der (äonZre -
Alltion nicht Mir sechs Wochen , sondern auch mehrere Jahren ge¬
wesen , und hat seine Geschicklichkeit in dem LolleZio so erwiesen ,
daß selbst der ihrne allein abgeneigter Owen gestehen müßen , daß
unter dessen Vorstand der Gottesdienst , der Tisch , die Hausord¬
nung merklich gedefferet seye , es ist folglich nicht abzusehen , wo¬
rum selbiger nicht als moor-poi-ams anzusehen jene , wenigstens ist
es unstreitig , daß die Kirchen - Satzungen : ns dsneüsia renMsnL
äeiimi ? nist exprellie p5otsäi8 : M vorliegendtlN Fall UM
so weniger anwendlich seyen , da das keLlora ! - Amt , so wie das
ganze Institut in der That weder koli ^ os , noch ^ eZulsr ist , eins
und andern Theils das l^ ocosollum Vilicacioms , und die Offenkun¬
digkeit belehret , daß weder der Käppei , weder der Liwsn , weder
der Leiver zu dem Ivectoi-al - Amt die unumgänglich nöthige Fähig¬
keit besessen haben , folglich da keiner iäoneus wäre , pcoviäenäuin
ei?w äs exci' äuso , gui' g proviäeos äs äiZuo Li iäoneo elk jurls äiviui ^
eoucr -, czuoä von vülec LouluscuäO ) auc lex polmva .

§pl, U8 Z8 .

Daß einem 6remiLl > der Vorstand zugestanden worden , rühret
von dahero , daß selbiger vorzüglich des Hauses Verfassung , und
die Gemüther , welche er lenken solle , besser kenne , als ein Frem¬
der , es wäre allso gar nicht rath - und diensam gewesen , einen
Unbekannten aus dem zu Westl anhero zu rufen , von
solchem konnte man sich nicht versprechen , was bey dem DoLkm-s
Oanisk die Prob , und That gezeiget hatte . Die ehemalige
lämm , machet nur einen irrigen Begriff . Solche Vereinigung
wäre von Erzbifchofm ineoäonLo nur zu dem Ende vormals ein¬
geleitet , daß ein lxeÄor dM andern ^ uiool - i' cwe ArLlvepilsopali
viüciren , nnd die befindende Mißbräuche abstellen folle . Uebn -
gens wäre es nicht hergebracht , weder verstattet , die Mcorporwos
von einem Ort an den andern zu verschicken , gleichwie in denen
Klöstern , welche in Provmzicn abgetheilet , wohl gewöhnlich ist .

6 Es
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Es wurden unter die nur zu abgedachtem Ziel verbundene Oolle -
bja keine krovinLial . Capitelen gehalten , keiner hatte dein andern
ausser der ^ i-LviLpilLopali abgehaltenen Vilnscion etwas
vorzuschreiben , sondern jedes Kollegium stunde unter seinem 0r -
öinüiio , dabcro es auch entstanden , daß nachhcro die Vilicarionez
unterlassen / und die Wahlen ledig unter Erzbischöflichem Vorsitz
gehalten worden , wie dann bey' den vier letztem , so das Wer -
dcnoacher Loileomm vorgenommen hat , der keLkoi - zu Wesel
nicht den mindesten Einfluß gehabt hat , folglich ein leerer Dunst
ist , welches der Oaren von dem ohnlangft ins Faule gefallene
? rTlic! io des KeÄori8 zu Wesel jurs LoiV 'g' msnäi eleÄionein gegen
eigenes besseres Ge - und Wissen vormahlen , und damit den
böchstpreiswürdigsten kaiferlichen Reichs - Hofrath zu hintergehen ,
sich anmaßen dürfen .

§plm5 Z9 .

Jedoch sollte es auch an deine seyn , daß die gethatigte Wahl
nichtig wäre , welches in der That in keinem Gesichtspunct begreif¬
lich ist , so stünde jedoch zu erwegen , daß der OMinMus in iLilMi-L
vocoi um , lüpLogue cempore ex jure öevolueo ein solchen Vorsetzen
könne , welcher dem Amt gewachsen , und worauf alle gute Hoffnung
zuverlässig iss

Die obangezogene vsn Lssen , äs lmuvi - e ? , und überhaupt die
bewährteste c^mo -Men bezeugen einhellig , daß das ursprüngliche
Institut deren ^ leiiLOl-um in LOMMUNI vivencium nach Vorschrift
der Alten , und in Lonoiliis / e ^ nilFsgnenü ) lVlecenü , LÜi8 festgc ^
stelltet Richtschnur abgemessen seye ; will man nun auf diesen Zeit¬
punct zurück gehen , so ist das ffn8 Lpilbopäle ganz unstreitig , zufolg
deren ^ onLiüae - Kirchenschlüssen , auch apostolrshen Verordnungm
hatte der Bischof die Pröbste , ^ eLkoren , und gar die Aebte anzu¬
ordnen , mir von dem Bischöfen ist denen Lspimli8 m5erioi-ibu8 hie
Wahlfreyheit des Endes zugestanden , damit die Mitglieder desto
hurtiger jenem Gehorsam leisteten , welchen sie sechsten erwählet
hatten , dcrgestalten jedoch , daß , wann die Wahl binnen gehöriger
Zeit nicht vollzogen würde , die Verschling an den Bischöfen ex juro
clevoluco , leu yociu3 oriZinLrio ' relerväco zurückfalle , ( üb )

Deutlich hat das Loneilium ^ gmisranerilL diese Bischöfliche
Macht ausgedruckt : oporeec LLLleÜL ? l-TlLco8 , uc 6e LOli ^ reAscions
tilii Lommüiil tüle8 eliZanc boni tellimonii 5l-3tre3 , in cju >du8 onera
reoimini8 lecure polünc ygrciri , guibu3 ecism regem Lvnsergnc poce -
lkäcem , uc vies illorum 5unAence8 inobeäiemeb Lenlura LemoniLL

Lorri -

Larckei in Oiss. xr ^ Iiinin . 36 conLorZsta OermsniZZ c . 2 . 8e «I . i . A 2 .
idi ^ no Lonc . lolemn . IV . Vuronenlo II . ^ ärisnus II . in Lpiilol -l
rlä Iinxermorein Liirolum Lalvuin , Li ' oäoAanZus ^ riinarius rsNun -
rsror Llericorum in coinmuni vivonrium .
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corcipere , obeäientss üorcanäo aä meliora valeant provocare . ( ü )
Woraus der belobter llai-tüsl schließet : ÜLL potellL8 Lpiüopi äü 'sccL
sä aä S08 OMNS8 eIj ^ enäo8 ) §c inll >cusnäo8 ) ^ ui <̂ uo (^ uomoäo
toturi sunt Lüpiculorum pcTÜäe8 > §L mspe 'Aores , öc in so Lpilco -
PLIÜ3 ^ ucborjcacj3 visäni Läminillri . ( kk )

§pbu8 40 .

Mit dieser ächten Verfassung des inllimti Llerisorum in som -
muni vivencium wäre der Weidenbacher Urständ vollkorninen cin -
stimmig , der Erzbischof lbeoäonLU8 bestätigte das Institut , be¬
hielte sich die Gewalt die Ltamccn nach vorkommenden Umständen
zu erläutern , zu ändern , zu vermehren , zu mindern , Höchstderstlbe
ertheilte andern Vjlüaäons - Gewalt , jedoch daß sienomms öc vics
lua ausgeübt , unlf die Verordnungen nomins §c äs / mcllo -
ricacs ^ rLÜiepjlcOpali gemacht , allemalen aber die Ol-äinacia Po¬
re ^ ^ rLÜispilLOpL ! i8 üdi li.Ü8gue 8 uLLsfloribu 3 UNgekränkt ver¬
bleibe , folglich kann es wohl keinen Anstand leiden , daß , wann
auch die Wahl , wie jedoch in keinem Betracht dafür zu halten ,
allenfalls nur geistlich - compscirlicherErkanntniß vorbehalten wäre ,
als nichtig anzusehen , die Erzbifchöfliche Bestätigung den Aus -
schlag gegeben hätte , damit solcher Fähiger dem LolleZio , und
für dessen Aufnahm unentbehrlicher Mann jenes Amts nicht ent¬
setzet werden möge , worinn er sich bereits so löblich betragen hat .

§PÜU8 41 .

Um nun näher auf übrige Puncten zu kommen , ist es über¬
malen in der Geschichte irrig , daß der 6enec , oder Liaren aus
dem LoileZio verwüstn worden , ersterer ist beständig darinn ge¬
blieben , und hat darinn einen bessern Unterhalt gehabt , als vor¬
hin unter dem Kwtt . Der Oäi -en ist von gewissen in der Unruhe
Neben - Absichten tragenden Weltlichen daraus gelocket , und bat
auf oftmalige freundlichste Erfuchung nicht ruckkehren wollen .

Daß aber stbigen die vorhin gehabte Freyheit verstattet werden
solle , kann nicht wohl die allerhöchste kaiserliche Meynung seyn ,
und Seine Ehurfürstlichen Gnaden müßten bey dem großen Gott
die strengste Verantwortung sich zuziehen , wann der von dem wah¬
ren Institut abftimmiger Müßiggang , die Nachläßigkeit in schwer
verbindenden Pflichten , der Sitten Verfall , die tag - und nächt¬
liche Ausschweifung , der unfehlbare Untergang deren Seelen , und
des Hauses mit unthätiger Gleichgültigkeit nachgesehen , und ge¬
duldet würden .

Die vorherige allerhöchste lVlanäLta greifen nur die puEo esm -
poralium , wiewohlen zur Rettung unumgänglich nöthige Verord¬

nungen

( rr ) Viä . c . izA 6c i zy .
( k /c) Viä . 1. eil . io .
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mmgen , an , soll nun auch über die Lebensart , über die Lcstmen -
mäßlge Frcybcits - Einschränkung erkannt , die deßhalbcn erlassene
Vilnacions - I ) eel -eca aufgehoben , und vorige Freyheit verstattet
werden , sollen die abhaltende krococolia Viüracionum darum , wei¬
len sie ohne weltlichen Beystand abgehalten , als parthcyisch , und
unglaubhaft gehalten werden , so kann kein Erz - und Bischof ferner
bestehen , und die von Gott ihme aufgetragene Macht wird zum
Schattenwerk gemacht .

Die allerhöchste Willens - Meynung kann allso nur von jener
vorigen Freyheit verständlich seyn , welche mit dem Geist des inlli -
mcssvcrembarlich ist . Nach erfundener Buchdruckerey fiele das
Büchcrfchreiben weg , die Annahm , und Bildung deren Lommen -
l 'alen , und Lmäien waren die Beschäftigung , welche die llawss .
Loneilii / ^guilAranentis , lVIecenlis , der Oerbarä 6rooc , und die
Väter des lnüimti zu Ablag des Müßiggangs so heftig als den
Grundsatz verlangten ; wann folglich Seine Churfürstlichen Gnaden
anders die Freyheit zu beengen nicht gemeynet waren , als daß nach
der vorgeschriebenen Art die zu diesen Zeiten so höchst nöthige Zucht ,
und Beschäftigung eingerichtet werde , und Seine päbstltche Heiligkeit ,
als oberstes Kircyenhaupt diese N00M3M äileipIinL , L applieacionis
eLLlLliälkiLL nach genauer Prüfung bestätiget haben , so kann es
Seiner Churfürstlichen Gnaden nicht zugemuthet werden , dawider
eme andere , und zwar vorhin misbrauchte Freyheit gegen die
Pflichten des Ober - Pastorat - Amts zu verstatten .

§PÜU 3 42 . .

Die Einräumung des Hauses zu alleinigem Gebrauch deren
Oaren , und Levver würde Wider das Herbringen , Wider die wahre
Absicht des Ilüiicmi , Wider die Orsinariacs - Befügniß , und Ziel ,
fort Bedingung des beytragenden Oeri anstoßen , dem Haus sech¬
sten , und dem ganzen Erzstift schädlich fallen .

Gleich von dem Urständ des LolleZii verstattete Pabst LuFem' us
IV . die Erbauung einer Kapel pro kl-smbus , ^
coMMMfL / rö / o . Die erstere apostolische Widmung , die bunäa -
menral - Verfassung zielete allso nicht auf alleinigen Gebrauch , und
das Herbringen bis auf heutige stünde ist unabgeandert gewesen ,
gestalten andere Geistliche dorthin gegen gebührende Vergütung
sich begeben haben , um sich desto freyer denen Studien , siLscischen
Betrachtungen , Chorgang und sonstigen geistlichen Uebungen der-
gcstalten zu widmen , daß sie nachhcro in dem Erzstifte trefliche Mit -
wirker abgegeben haben .

Der Pabst 6re ^ oriu8 vm . hat in diesem Betracht denen I^ OLO -
rum oräinarüZ die mit guter Kirchenlehr nothwendig unzertrenn¬
liche Alacht insbesondere remocä c^ usvis Zppellätione ) non oblbän -
cidus cpübuseungue privileZjis bestätiget , liceac eis , seynd die Wör¬
ter , cercum Llerieorum numerum eLclelrüs imponere , c^ ui in unir

äomo
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somo vescanmr , atgus suk uno teÄo czuiescant , §r äormiant . s / / )
Denen Beytragen des LIsri , denen höchsten Begünstigungen des
Erzbifchoftn , und des Churfürsten von Pfalz hat das Lollenium
zu verdanken , das; , da die Wohnungen verfallen , fclbigc herge¬
stellet worden ; mit welcher Gerechtigkeit sollte allst die weffm -
liche Bedingntß st beträchtlicher Schaukung hindanueu gefctzet ,
und das Geschenkte ohne Erfüllung der conämon , und hcilsarner
gemeimmtzlicher Absicht zugeeignet werden . < E )

Werden gutwillige Geistliche abgewiesen , st zerfallet nothwendig
der Chor 7 und Gottesdienst , weilen zwey solchen nicht bcstreiten
können , und die Rhenten zu Annahm , oder incorporsrion » lehr
andern nicht hinreichen , die Disciplin , und nützliche Lmulacion
wird vergeblich gehoffet , und dem Erzstifte die Bildung guter
Geistlichen entzogen , dein (üolleZjo aber die vortheilhafte Gele¬
genheit von den stnsten müßig offen stehenden Zimmern zu feinem
Nutzen , und Aufkommen Gewinn zu machen , benommen , das
schöne Haus wird aus Abgang nöthigen Unterhalts - Mitteln in
sich) vermodern , und in ein Abgrcue ! verwandelt , nachdem st viele
Tausenden darum verwendet , und ehedem daselbst die Pflanzfchule
so vieler wackern Männern gewesen ist.

Durch die Bcvwohnung dieser Geistlichen werden die Capstu-
Zaren m ihrer best vorbehaltender Wohnung nicht belästiget , son¬
dern nur angefrischet , denen andern mit guten ; Beyspiele vorzu -
leuchten , so wie die gottselige Urheber dieses Instituts bezielet
haben .

Der keiHmtions - Punct ruhet übermalen auf irrig - beyge¬
brachtem 8uppollro , die wenige Einkünften nebst merklichem freu -
rnüthigcm Zusatz seynd zu Haltung deren Anniversarien , Unter¬
halt des Hauffs , Verpflegung des Lappels , 6swer , selbst des
klaren , als lang es ihme gefällig gewesen , zu Tilgung deren
Schulden , ruckftehendeu Pensionen , Simpeln , und dergleichen
nöthigen Auslagen verwendet worden , welches alles nicht hätte
können bestricken werden , wann nicht Zusatz , und aus dem Kost¬
geld deren Lommenlalien ein st gedeihlicher Nutzen mitzugeflossen
wäre ; es ist folglich durch die bisherige Verwaltung den : Hauff
kein Schaden , sondern augenscheinlicher Nutzen zugegangen , und
jener , welcher nowriL zum Vortheile des Hauffs 4 omal mehr
verwendet , als davon empfangen hat , kann raclvus pereepcorum
nicht besprochen werden.

Das eolieMum ist von niemand eigentlich gestiftet , die in Lom-
Wumone gelebtt Geistliche verdienten mit Hand - Arbeit , und geists

G lichen

( / /) L . c; uon !nm H äe virs L koneNars Llericorum .
Lonu 'L ror . rir . äe üonsr . cju -e Lid moäo üum »
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lichen Unterrichtungcn deren Lommenlaüum , sie machten hicmit
ein ^ Lczujiic nach dem andern.

Die Wünsche deren /^ mremen , demselben Bevspiele , und
Satzungen gicngen nicht dahin , daß ihre Nachfolger das Ersparte
in Müßiggang , gar in unerlaubter Lebensart durchbringen sollten ,
sondern damit sie auch nach ihrem Beyspiele sich , und dem gemeinen
Wohl nützlich waren . Wann allso der Llaren von der Zeit an ,
da er aus den ; LolleZio gewichen , und keine Obliegenheit verrichtet
hat , von dem ^ olleZio nichts bekommen hat , so hat er es sich sechsten
zuzueignen , daß er auf mehrmalige mehr dann väterliche Erin¬
nerung nicht rucktreten , weniger sich dem LoH ^ o nützlich ver¬
wenden wollen . Wer aus dem Lollegio willmüthig austritt , kann
nach dessen Verfassung nichts fordern , wie das eoilsZium ehedem
wider den kappel bev dein Erzstiftischen OKcialac , und demnächst,
zu Rom weitwendig an - und ausgeführet hat . Er kann folglich
zu denen Früchten kein Recht haben , sondern ibme muß es genug
seyn , daß selbige zum offenbaren Nutzen des Hauses kündbar ver¬
wendet worden , ohne daß Erzbischöflicher Seits , wie leicht zu
ermesicn stehet , davon ein Heller zugeeignet , wohl aber ein merk¬
licher Zusatz gegeben seye .

§pbus 44 .

Der geneigte Leser , wessen Beurtheilungs - Kraft an schädlichem
Dorurtheil nicht gefesselet ist , wird nunmehro mit Händen greifen ,
daß die widrige Schlüsse hauptsächlich durch ungleich veranlaßte
Unterstellungen , dann Beschicht - widrige Verträge erschlichen seyen ,
somit das Ehurfürstliche Beschwer dahin vorzüglich ruhe , daß so
gearteten Vorspiegelungen so leichter Glaub wider die Reichs -
Satzungen gegeben scye . Das LolleZium ist von kaiserlicher Milde
nicht gestiftet , das allerhöchste ohnehin verwürkte ? roceÄorium
zielte auf Bcybehaltung damaliger Verfassung , folglich der Erz -
bisihöflichen Befügniß , das LolleZium frey vjlüiren zu mögen ,
gleichwie solches vor , und nach dem Loneilium iriseminum ohne
mindesten kaiserlichen Einfluß geschehen ist . Die l ' rjäsminische Ver¬
ehrung : ns monüfleria L kegivus tunäatg , A lud eorum proteÄions
speciell eonllllencia lme eorum liLenria viücemur , kann folglich
dahier nicht eintreten , weder derjenigen gurisäiLkion , welche in des
LolleZii Grund - Verfassung sich süßet , einigen Abbruch geben ,
gleichwie auch in den höchsten lVIgnsatis solches nirgendwo zum Grund
gelegt worden , sondern nur ratione lemporalium aus vermuthlich
irrig - unterstellter Ohnmittelbarkeit das allerhöchst - kaiserliche Ge -
rcchtsam behauptet werden wollen .

Wie nun dieses Luppollmm eins mit der unterstellten inlllme
Abanderungs - Absicht wegfallet , die Viücacjons - Verordnungen in
den lxeZuUs Aenerslibus Llericorum in commum vivenrium » in
dem eigenen diesen Satzungen gemäß errichteten , und verstatteten

Znsti-
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Institut , in dem Erzbischöflichen wesentlichen Vorbehalt Viiüa -
tionis , 6c ^ uri86iÄioni3 orämäNX in der unübcrdcnklichcn Obiel ' .
V3N2 ihre Zweifelsfreye Gerechtfertigung finden , auch so geartet
scynd , daß sie das Institut ruckbefördern , und allgemein nütz¬
lich , folglich vom apostolischen Stuhle wirklich bestätiget
seyen , und in so weit PUNÄUM pure , 6c mere eLLleiialiioum äüci -
PÜN3M , 6c moros zum Vorwurf haben , so kann es wenigstens
keinem Bedenken unterworfen seyn , daß in so weit , dann in Be¬
treff der Wahl ) L3uia mors eLLleüalkiLL an die höchste Reichs - Ge -
richter nicht habe können gezogen , weder dastlbst Lompecsucer , am
allerwenigsten Rechtskräftig beurtheilet werden .

§pkus 45 .

Die lemporslm hingegen seynd dem OollsAio nicht bekränket ,
die Verwaltung gebühret jenem , welcher als KeÄor viä osnoniLä dem
Gotteshause vorgesetzt ist ; der höchstpretswürdigfte Reichs - Hofrath
nimmt keine LoZnition über die Un - oder Gültigkeit deren Wahlen ,
sondern wann selbige von jenem Kirchenhaupte , welchem darüber
die Erkanntniß zustehet , bestätiget ist , so wird von kaiserlicher
Majestät auf Vorlegung der Lonürmscions - Urknnd gar solcher
Erwählter zum Besitz , und Verwaltung belehnet , welcher unmit¬
telbare Reichs - KeZalia überkommet ; noch weniger ist es allso ab¬
zusehen , wie ein unterer Kirchen - keLtor von der Verwaltung deren
meäigc - vom Reich ohnmittelbar Nicht abhängenden Gütern aus¬
geschlossen werden möge , nachdem dessen Wahl Lmomee bestätiget
worden . So lang nun dieser die Güter zum Nutzen des Hauses
wohl verwaltet , und dahin den Bedacht traget , daß die Schulden
bald getilget , und allso das Haus in die Kräften gesctzet werde ,
neue lnLoiporgnsos , oder gusü dlovkjos anzunehmen , werden
Seine Churfürstlichen Gnaden Sich vielmehr besonders erfreuen ,
der Mühe und kaüoral - Sorge in diesem Gefache deren lempora -
lium sich erlediget zu sthen , weilen mentalen ein anderer Gedanken
geheget worden , als welcher ledig auf des LolleZii so ewige als
zeitliche Wohlfahrt gerichtet gewesen , allso um so weniger einen
Vorwurf verdiente , da der punÄo cemporalium allenfalls ex jurs
üllvoLLtiL herleitlicher Mt - Einfiuß Seiner Churfürstlichen Gnaden
als Landsherrn , und zufolge deren mit der wtadt Cölln obha -
benden Verträgen eben so wenig abgesprochen werden könnte , als
wenig es die geringe Kräften des ^ olleZü verstatten , einer kaiser¬
lichen Mit - Lommitllon das Gebührende zu entrichten , eins , und
andern Theils die höchste Reichs - Geeichter durch Urtheil und
Recht mehrmalen anerkannt haben , daß die 8peLi3l - ? roceÄoriL
imperacoriL ) obschon selbige mit bereitester , folglich weit stärker ,
als das Weidenbacher abgefaßter Ausdrückung : uc po 5
lelüones csn ^ usm alia imperialis bona Lonüllersri äebegnc > versthtN
wären , denen Landsherren weder die Hoheit , weder die ^ .ävoca -
tiam kLLleüre benehmen . Merkwürdig ist davon die in Sachen
Reichs - kilLalen wider Herzogen zu Brunfwich erlassene Urtheil ,
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kraft welcher ersterem Memium imxoniret , ( er « ) mehrere hievon
haben blunä . ( 00 ) I^ erc . ( p /i )

Zpkus 46 .

So empfindlich es nun Seiner Churfürstltchen Gnaden bis -
hichin gewesen , daß der einzige LIaren ohnangeseheu des ü majori
parce (^ gpiculi beschehenen Verzichts als gnaliücatUZ LoncraäiÄor
angenommen worden , um ^ Äa majori8 parci8 umzustürzen , cano -
ML38 LleÄiones , äc 8anLlione8 zu bejtreiten , so tröstliches Zutrauen
tragen Höchftdiesclbe , daß nunmehro die allen deutschen Erz - und
Bischöfen , auch in gewisser maßen allenfalls denen Ehur - und
Fürsten gemetnsiuue Rechten naher in Reichs - Oonsticucions - maßi -
gen kevilorio erwogen , geistliche Visitation , und spostolice bestä¬
tigte Oecreca circa normam , äilciplinam Llericorum nicht be¬
hindert , weder derensclben Wirkung mb krXccxcu deren dadurch
gar nicht gekränkten lemxoralien gefrostet , und die Ausübung
ursprünglich vorbehaltenen Ordinariats - Rechten vereitelet , oder die

PUNÄO temporalium habende Landsherrliche , und Vertrag -
mäßige Befügnißen benonuncn werden .

( « » ) IVleibomius in clironico ^ .iä ^ LZKusonii lom . Z . rerum ^ erinan .
z ; y -

( 00 ) In iVIcrropoI . 53ÜsdurA . loni . Z . lub Uubro Roth p .

( / >/ >) ve iaöUrara lilit -rtgro § . 24 . Lall . I . 2 . obf . 54 . n . 7 . 6 > 1man

x . 2 . tit . n . n . 71 .

Anlage
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